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Wir bitten um Beachtung!      
Redaktionsschluss der Weihnachtsausgabe des Mitteilungsblattes der Stadt Niederstotzingen    

Am Donnerstag, 23. Dezember 2021 erscheint mit der Weihnachtsausgabe das letzte Mitteilungsblatt in diesem Jahr. 
 

Der Abgabeschluss für Anzeigen ist Freitag, 17. Dezember 2021, 12.00 Uhr. 
 

Der Abgabeschluss für den redaktionellen Teil ist Montag, 20. Dezember 2021, 9.00 Uhr.  
Die Anzeigen und Texte können Sie im Rathaus, Bürgeramt, Zimmer E 2 abgeben 

oder per E-Mail an Martina.Gottschalk@Niederstotzingen.de senden. 
 

Das erste Mitteilungsblatt 2022 erscheint in der 2. Kalenderwoche am 13. Januar 2022.  
Redaktionsschluss ist am Dienstag, 11. Januar 2022, 9.00 Uhr.
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 Amtliche 
Bekanntmachungen

Bericht 
zur Sitzung des Gemeinderates 
am 24.11.2021 
 
Gebührenkalkulation Wasser 
und Abwasser für das Jahr 2022  
Die Gebührenkalkulationen für die Wasser-
versorgung und die Abwasserbeseitigung 
wurden von der Allevo Kommunalberatung 
aus Obersulm-Willsbach erstellt. Herr Löw 
stellte dem Gremium die Kalkulationser-
gebnisse beider Bereiche in Form einer 
Präsentation vor. Hierbei ging er zunächst 
auf die gesetzlichen Voraussetzungen ein 
und erläuterte, dass die Kalkulationen auf 
den §§ 13, 14 und 17 Kommunalabgaben-
gesetz (KAG) beruhen. Über die Höhe des 
jeweiligen Gebührensatzes hat der Ge-
meinderat als zuständiges Rechtsetzungs-
organ innerhalb der gesetzlichen Schrank- 
en nach pflichtgemäßem Ermessen zu be-
schließen. Voraussetzung für eine sachge-
rechte Ermessensausübung ist grund- 
sätzlich eine Gebührenkalkulation, aus der 
die kostendeckende Gebührensatzober-
grenze hervorgeht. Die Gebühren dürfen 
dabei höchstens so bemessen werden, 
dass die nach betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen ansatzfähigen Kosten der 
Einrichtung gedeckt werden. Hierzu ge-
hören die Kosten für den laufenden Betrieb 
sowie eine angemessene Verzinsung des 
Anlagekapitals und Abschreibungen. In 
Bezug auf die Wasserversorgung gelten 
speziellere Regelungen. Hiernach können 
Versorgungseinrichtungen einen angemes-
senen Ertrag für den Haushalt der Stadt 
abwerfen. 
 
Einstimmig beschloss der Gemeinderat die 
Festsetzung der kalkulierten Wasserver-
brauchsgebühr in Höhe von 1,93 Euro je 
m³ (zzgl. MwSt). Die Gebühr entspricht 
dem Gebührenniveau des Jahres 2021. 
Darin anteilig enthalten ist eine nachhol-
bare Konzessionsabgabe in Höhe von 
14.768 Euro aus dem Jahr 2017. 
 
Im Bereich der Schmutzwasser- und Nie-
derschlagswassergebühr gilt die Maßgabe, 
dass am Ende des Bemessungszeitraums 
Kostenüberdeckungen innerhalb von fünf 
Jahren gegenüber dem Gebührenzahler 
auszugleichen sind. Ergeben sich am Ende 
eines Bemessungszeitraums Kostenunter-
deckungen, so hat die Stadt die Möglich-
keit, diese innerhalb der folgenden fünf 
Jahre auszugleichen. Mit einem anteiligen 
Ausgleich der Vorjahre ergibt sich eine 
Schmutzwassergebühr in Höhe von 2,84 
Euro je m³ und eine Niederschlagswasser-
gebühr in Höhe von 0,67 Euro je m². Beide 
Gebührensätze wurden vom Gemeinderat 
einstimmig für das Jahr 2022 beschlos-
sen. 
 

Satzung zur Änderung der Satzung über 
die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung - AbwS)  
Nachdem der Gemeinderat die Schmutz-
wasser- und Niederschlagswassergebühr 
auf der Grundlage der Gebührenkalkula-
tion neu beschlossen hat, musste aus for-
malen Gründen auch eine Änderung der 
Abwassersatzung erfolgen, in der sich die 
fortgeschriebenen Gebührensätze wieder-
finden.  
Einstimmig beschloss der Gemeinderat 
den § 43 der Abwassersatzung wie folgt zu 
ändern:  

§ 42 Höhe der Einleitungsgebühr  
§ 42 Abs. 1 enthält folgende Fassung: 
Die Einleitungsgebühr für Schmutzwasser 
(§ 40) sowie für sonstige Einleitungen 
(§ 8 Abs. 3) und Abwasser, das zu einer öf-
fentlichen Abwasserbehandlungsanlage 
gebracht wird (§ 38 Abs. 4) beträgt je m³ 
Schmutzwasser               2,84 €.  
§ 42 Abs. 2 enthält folgende Fassung: 
Die Einleitungsgebühr für Niederschlags-
wasser (§ 40a) beträgt je m² abflussrele-
vante Fläche und Jahr               0,67 €.  
Die Satzungsänderung tritt am 1. Januar 
2022 in Kraft. 
 
Sanierung des Wasserturms in Stetten  
Das Ingenieurbüro „degen & partner mbb“ 
wurde im Mai 2021 mit der Planung der 
Sanierungsarbeiten des Wasserturms im 
Stadtteil Stetten durch den Gemeinderat 
beauftragt. Herr Degen stellte die bisherige 
Planung der Sanierungsmaßnahmen und 
den Zeitplan detailliert vor. Die geschätzten 
Baukosten der gesamten Maßnahme lie-
gen bei rund 850.000 € (netto) inklusive 
Baunebenkosten. Rund 206.400 € davon 
entfallen auf die Erneuerung der Zuleitun-
gen zum Wasserturm und vom Wasser-
turm in das Ortsnetz Stetten hinein. Die 
Arbeiten werden in folgende Gewerke zu-
sammengefasst, die ausgeschrieben wer-
den sollen:  
•  Tiefbauarbeiten: Erd- und Leitungsbau, 

Schachtbauwerke  
•  Gerüstbauarbeiten 
•  Rückbauarbeiten Dachtragwerk und 

Beton 
•  Betonsanierungsarbeiten 
•  Rohbauarbeiten Stahlbeton 
•  Holz- und Dachdeckerarbeiten 
•  Stahl- und Installationsarbeiten, Mess-, 

Steuer- und Regeltechnik 
•  Stahlbauarbeiten 
•  Elektroinstallationsarbeiten 
•  Tür- und Fensterbauarbeiten 
•  Malerarbeiten 
•  Ausstattungsgegenstände 
•  Außenanlagen- und Zaunbauarbeiten 
 
Die Vergaben der einzelnen Gewerke sol-
len bis Februar 2022 abgeschlossen sein, 
so dass zeitnah mit den Arbeiten begon-
nen werden kann. Der hauptsächliche Um-
bau des Turms soll über den Sommer 2022 

erfolgen, sodass eine Inbetriebnahme für 
den Herbst 2022 avisiert wird. Einstimmig 
billigte der Gemeinderat die vorgelegte 
Planung und beschloss die Ausschreibung 
der oben genannten Gewerke. 
 
Umbau Hauptschulgebäude 
- Vergabe Ausstattung Außenklassen-

zimmer 
- Vergabe WC-Trennwände  
Frau Armele stellte die vom Büro GIP er-
stellten Pläne für das Außenklassenzimmer 
bezüglich der Bodenbeläge und der Mö-
blierung vor. Die Ausstattung des Außen-
klassenzimmers wurde intensiv im Tech- 
nischen Ausschuss vorberaten und der 
einstimmige Empfehlungsbeschluss zur 
Ausführung des Bodenbelags mit dem Na-
turstein Travertin gefasst. Als Ergebnis der 
Beratung wurde das Büro GIP Architekten 
aufgefordert, entsprechende Angebote für 
den Bodenbelag in Travertin einzuholen. 
Zusätzlich zum Außenklassenzimmer müs-
sen auch die Schüler WCs fertig gestellt 
werden. Hierzu werden noch Trennwände 
für die WC-Kabinen notwendig, für die man 
Angebote eingeholt hat.   
Nach der Einführung durch Frau Armele 
meldete sich Herr Stadtrat Mickley zu 
Wort. Herr Mickley empfand den Preis für 
die Ausführung des Bodenbelags in Tra-
vertin, im Vergleich zu alternativen Boden-
belägen und angesichts des Nutzungs- 
zwecks, für sehr hoch und stellt die Frage, 
ob nicht ein alternativer, kostengünstigerer 
Bodenbelag zur Ausführung kommen 
sollte. Der Vorsitzende ging auf die um-
fangreichen Vorberatungen im Techni-
schen Ausschuss ein. So habe man 
intensiv nach einer stimmigen Gesamtlö-
sung im Spannungsfeld der verschiedenen 
Nutzungen des Außenklassenzimmers, 
des späteren Pflegeaufwands und der op-
tischen Gesamtwirkung gesucht. Das 
Außenklassenzimmer sei künftig ein zen-
traler Platz der Schule und die sicherlich 
sehr wertige Ausführung sei seiner Mei-
nung nach auf lange Sicht ein Zugewinn für 
die künftige Grundschule.  
Abschließend beschloss der Gemeinderat 
folgende Punkte:  
1.   Beauftragung der Firma Holzbau Ruff 

aus 89168 Niederstotzingen mit der 
Herstellung des Mobiliars für das 
Außenklassenzimmer zu einem Ange-
botspreis 36.351,11 €, zzgl. MwSt. 
(einstimmig).  

2.   Vergabe der Verlegung des Bodenbe-
lags an die Fa. Illenberger Steinmetz 
GmbH aus 89564 Nattheim-Steinweiler 
zu einem Angebotspreis von 45.738,84 
€, zzgl. MwSt. (2 Gegenstimmen und 1 
Enthaltung).  

3.   Vergabe der Lieferung und Montage 
der WC-Trennwände an die Fa. Kemm-
lit Bauelemente aus 72144 Dusslingen 
zu einem Angebotspreis von 6.848,47 
€, zzgl. MwSt. (einstimmig). 
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  Eine Übersicht über die gesamten Termine für 2021 finden Sie unter  
www.niederstotzingen.de

 
Veranstaltungskalender

 Vorschau Woche vom 9. Dezember 2021 bis 15. Dezember 2021 

Montag 13. Dezember bis Samstag 18. Dezember 2021 
Ökumenische Adventsandachten                                            Neuapostolische Kirche 
Kath., Evang. und Neuap. Kirchengemeinden 
Niederstotzingen

Antragsstellung auf einen Zuschuss aus 
dem Sonderförderprogramm Sirenen 
des Bundes  
Das Land Baden-Württemberg hat eine 
Richtlinie zum Sonderförderprogramm „Si-
renen des Bundes“ am 30. September 
2021 veröffentlicht. Gefördert werden elek-
tronische Sirenen. Diese sollen in das Ge-
samtkonzept zur Warnung der Bevöl- 
kerung eingebunden werden. Damit rea-
giert das Land auch auf die Flutkatastro-
phe im Sommer 2021 in Rheinland-Pfalz 
und Nordrhein-Westfalen. Die Stadt Nie-
derstotzingen hat vorsorglich zur Fristwah-
rung einen Förderantrag gestellt. Dieser 
war notwendig, da die Frist am 12. Novem-
ber 2021 ablief. Im Falle einer Bewilligung 
könnten mit Hilfe einer Förderung im Form 
einer Festbetragsfinanzierung in Höhe von 
10.850 € pro Standort an vier Standorten 
Sirenen installiert werden.  
Auf Nachfrage von Frau Kammerer be-
stätigte der Vorsitzende, dass die Sirenen 
für den Fall des Stromausfalls mit einer Ak-
kupufferung zu versehen sind. Herr Hegele 
unterstützt grundsätzlich die Antragstel-
lung. Aufgrund moderner Alarmierungs-
möglichkeiten sah er eine klassische 
Sirene aber als nachrangig an. 
 
Baukostenabrechnungen 
- Andreasweg / Gartenstraße 
- RÜB Am Bahndamm  
Frau Armele erläuterte den Tagesordnungs-
punkt und stellte die Vergabe- und Abrech-
nungssummen in einer Übersicht dar.  
Die Vorplanungen der Wohnumfeldmaß-
nahme Andreasweg/Gartenstraße fanden 
im Jahr 2016 statt, im gleichen Jahr wurde 
ein ELR-Antrag gestellt. Nachdem der För-
derbescheid eingegangen war, wurde die 
weitere Planung im September 2017 an 
das Büro G+H Ingenieurteam vergeben 
und im November 2017 die Entwurfspla-
nung und Kostenberechnung durch den 
Gemeinderat gebilligt. Die Gesamtsumme 
der Kostenschätzung im vorgelegten Er-
läuterungsbericht betrug 715.000 € (brut-
to) inkl. Baunebenkosten. Abgeschlossen 
wurde die Maßnahme mit rund 796.000 €. 
Die Kostenmehrungen begründen sich 
hauptsächlich durch die Verlegung der 
Wasserleitung vom Andreasweg in die 
Kleine Gasse.   
Die Planung für die Sanierung des RÜB 
„Am Bahndamm“ wurde im Mai 2016 an 
das Büro Bäuerle & Partner vergeben. Die 
mit der Entwurfsplanung vorgestellte Kos-
tenberechnung sah Gesamtkosten in Höhe 
von 220.000 € (brutto) vor. Die Maßnahme 
wurde in drei Gewerken ausgeschrieben. 
Im Laufe der Bauarbeiten stellte die Fa. 
Beyrle die Arbeiten ein und meldete Insol-
venz an, so dass das Gebäude als Fertig-
teil bestellt wurde und die restlichen 
Arbeiten durch den Bauhof ausgeführt 
wurden. Die Abrechnungssumme der 
Maßnahme beträgt rund 222.000 €, wobei 
die Abrechnung die Anbindung der Mess-
technik des RÜBs an die Schaltwarte be-
inhaltet, die in der ursprünglichen Kosten- 
berechnung nicht enthalten war.   

Das Gremium nahm Kenntnis von den 
Ausführungen. 
 
Bauplatzvergabe „Büschelesfeld II“  
Frau Armele stellte dem Gremium mit Hilfe 
einer Übersicht die Bauplatzvergabe vor.  
Nachdem in der Sitzung vom 27.10.2021 
drei Bauplätze im Baugebiet „Büscheles-
feld II“ vergeben wurden, wurden am 
29.10.2021 von den verbliebenen 11 Be-
werbern mit 30 Punkten weitere vier Be-
werber ausgelost. Die Bewerber wurden 
unmittelbar nach der Losung aufgefordert 
ihr Wunschgrundstück zu priorisieren. In 
dieser Phase haben drei Bewerber ihre Be-
werbung zurückgezogen. Ein Bewerber hat 
eine verbindliche Kaufabsicht geäußert.  
Einstimmig beschloss der Gemeinderat die 
Bauplatzvergabe gemäß den aktuell gül-
tigen Bauplatzvergabekriterien. 
 
Der Gemeinderat hat über folgende 
Baugesuche beraten und das gemeind-
liche Einvernehmen erteilt:  
Errichtung einer Halle auf dem Flst. 313/5, 
Auf der Laube 2 in Oberstotzingen  
Neubau einer landwirtschaftlichen Mehr-
zweckhalle mit Pferdestallung; Neubau 
Mistplatte mit Güllegrube auf dem Flst. 
692, Gewann Großfeld in Niederstotzingen  
Erstellung eines Carports (< 30 qm, außer-
halb der Baugrenzen) auf dem Flst. 209, 
Helfensteinstraße 10 in Niederstotzingen  
Neubau einer Gewerbehalle auf dem Flst. 
992/2, Sontheimer Straße 29 in Nieder-
stotzingen  
Aufbau von Dachgauben und Balkonanbau 
beim Gebäude Falkensteinstraße 7, Flst. 
915/9 in Niederstotzingen  
Neubau eines Einfamilienhauses mit Ein-
liegerwohnung und Garagen auf dem Flst. 
244/6, Bismarckstraße 3 in Niederstotzin-
gen 
 
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 
2022 - Einbringung des Haushaltsplan-
entwurfs  
Im Vorgriff zur Einbringung des Haushalts-
planentwurfs für das Jahr 2022 blickte der 
Vorsitzende zunächst auf das vergangene 
Jahr 2021 zurück und stellte die verschie-
denen Projekte dar, welche in diesem Jahr 
umgesetzt wurden. Auf der Basis der ge-
samtgesellschaftlichen Herausforderungen 

und der allgemeinen Wirtschaftslage ging 
Herr Bürgermeister Bremer dann auf das 
bevorstehende Haushaltsjahr ein. Haupt-
pfeiler des kommenden Haushaltsjahres ist 
unter anderem der Abschluss der Sanie-
rung des ehemaligen Hauptschulgebäudes 
mit Umzug der Grundschulkinder und der 
Planungsbeginn für die Nachnutzung des 
bisherigen Grundschulgebäudes. Insbe-
sondere in Anbetracht des bevorstehen-
den Rechtsanspruchs auf Ganztagesbe- 
treuung der Grundschulkinder. Im Bereich 
der Daseinsvorsorge liegen Schwerpunkte 
auf dem Breitbandausbau und der damit 
verbundenen Beseitigung der unterver-
sorgten Bereiche (weiße Flecken) mit 
einem Investitionsvolumen von mehr als 
zwei Millionen Euro. Zudem steht die Sa-
nierung des Wasserturms in Stetten mit 
rund 850.000 Euro (netto) bevor. Ein Neu-
baugebiet soll in Niederstotzingen entste-
hen, wozu der Bebauungsplan aufgestellt, 
die Erschließung geplant und erste Er-
schließungsmaßnahmen eingeleitet wer-
den sollen. Im Bereich der Gewerbege- 
bietsentwicklung sei im Haushaltsplanent-
wurf ein Planansatz für den Einstieg in die 
Bauleitplanung enthalten und bezüglich 
des Archäopark Vogelherd verwies der 
Bürgermeister auf den Grundsatzbe-
schluss des Gemeinderats aus dem ver-
gangenen Jahr und den laufenden Ge- 
sprächen mit der Landesregierung. 
 
Im Bereich der Erträge verwies der Vorsit-
zende auf die Bedeutung des Gemeinde-
anteils der Einkommenssteuer als stabilste 
Säule der Gesamterträge. Diese bewege 
sich auf dem Niveau der Vorjahre mit rund 
2.880.000 Euro. Im Bereich der Gewerbe-
steuer wurde im Entwurf ein Planansatz 
von 1.600.000 Euro gebildet. Der Haus-
haltsplanentwurf sieht dabei unveränderte 
Hebesätze im Bereich der Grundsteuer A 
(350%) und B (400%) sowie der Gewerbe-
steuer (360%) vor, die sich ebenfalls auf 
dem Niveau der Planungsansätze voran-
gegangener Jahre bewegen. Im Bereich 
der Aufwendungen legte Herr Bürgermei-
ster Bremer den Fokus auf die Transferauf-
wendungen. Darin enthalten ist der 
Abmangelanteil für die frühkindliche Bil-
dung und die Hortbetreuung, welche in 
Niederstotzingen einen hohen Stellenwert 
besitzen. Gemeinsam mit den Trägern 
habe man die vorhandenen Angebote im 
Sinne der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf weiter am Bedarf der Eltern ausge-
richtet. Dies gehe mit einem erhöhten Per-
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sonalbedarf einher, der sich in den Plan- 
ansätzen entsprechend widerspiegelt. So 
liegen die ordentlichen Aufwendungen im 
Bereich der Kindergärten bei einer Höhe 
von rund zwei Millionen Euro. Davon be-
tragen die Transferaufwendungen an die 
Träger der Kindertageseinrichtungen für 
die Bewältigung des Betriebs rund 
1.700.000 Euro.  
Der Ergebnishaushalt wird zu rund 20,5% 
vom gesamtstädtischen Personalaufwand 
geprägt. Dieser beträgt rund 11.845.500 
Euro. Darin enthalten sind einerseits Tarif-
steigerungen und Ergebnisse von Stellen-
bewertungen, aber zum Beispiel auch die 
Vollzeitstelle für den Gemeindevollzugs-
dienst, die im zweiten Halbjahr 2021 be-
reits besetzt werden konnte.  
Die Kreisumlage beträgt rund 2.300.000 
Euro bei einem Kreisumlagesatz von pro-
gnostizierten 33%.  
Das Gesamtergebnis stellt sich im Haus-
haltsplanentwurf ausgewogen dar. Die Er-
träge decken die Aufwendungen, so dass 
ein ordentliches Ergebnis von 26.300 Euro 
geplant ist. Im Bereich der Liquidität wird 
mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus 
der laufenden Verwaltung in Höhe von 
990.800 Euro gerechnet. Dieser steht ei-
nerseits zur Schuldentilgung zur Verfügung 
und darüber hinaus für die Finanzierung 
der bevorstehenden Investitionen. Bei den 
Investitionen ergibt sich aufgrund des 
Planwerks ein Finanzierungsmittelbedarf in 
Höhe von 1.617.200 Euro, der durch einen 
geplanten Kredit in Höhe von 500.000 Euro 
und durch einen Rückgriff auf die liquiden 
Mittel in Höhe von 1.417.200 Euro gedeckt 
werden soll. Der Stand der liquiden Mittel 
wird am Jahresende 2022 auf rund eine 
Million Euro prognostiziert, bei einem ge-
setzlich einzuhaltenden Mindestbestand 
von rund 210.000 Euro. Die Pro-Kopf Ver-
schuldung konnte in den letzten Jahren, 
auch aufgrund von zeitlichen Verzögerun-
gen bevorstehender Projekte, auf 381 Euro 
im Jahr 2020 gesenkt werden. Aufgrund 
der Investitionen steigt die Pro-Kopf-Ver-
schuldung von 436 Euro je Einwohner       
im Jahr 2021 auf rund 478 Euro je Einwoh-
ner im Jahr 2022 an, beziehungsweise     
auf einen Schuldenstand von insgesamt 
2.270.000 Euro.  
Der Gemeinderat nahm von der Einbrin-
gung des Haushaltsplanentwurfs Kenntnis. 
Nach der Vorberatung des Planwerks im 
Verwaltungsausschuss am 9. Dezember 
2021, folgen am 22. Dezember 2021 die 
Stellungnahmen der Fraktionen zum Haus-
haltsplanentwurf. Die Verabschiedung der 
Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 
für das Jahr 2022 ist für die Gemeinderats-
sitzung am 19. Januar 2021 vorgesehen. 
 
Verschiedenes  
Frau Hegele und Herr Mickley erkundigten 
sich nach dem Stand von Straßenbauar-
beiten in der Waltherstraße und der Rech-
bergstraße.  
Herr Kießling fragte nach dem Zeitpunkt für 
die Installation der Rolltore beim DRK-
Stützpunkt. 

Seniorinnen und Senioren  
− Veröffentlichungen von Geburtstagen  
 
Seit vielen Jahren werden Altersjubiläen ab 
dem 70. Geburtstag im Mitteilungsblatt der 
Stadt Niederstotzingen veröffentlicht und 
die Altersjubilare ab dem 80. Geburtstag 
sowie ab der Goldenen Hochzeit werden 
durch einen städtischen Vertreter besucht. 
Diese Tradition möchte die Stadt Nieder-
stotzingen gerne aufrechterhalten.  
 
Aus Gründen der Europäischen Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) benötigt 
die Stadt Niederstotzingen ab sofort hierzu 
eine schriftliche Einverständniserklärung.  
 
Das bedeutet, dass Geburtstage, die 
bisher ohne Einverständniserklärung 
veröffentlicht wurden, künftig nur ver-
öffentlicht werden, wenn Ihre schriftli-
che Einverständniserklärung vorliegt.  
 
Alle Einwohnerinnen und Einwohner, die 
2022 70 Jahre werden sowie neu zuge-  
zogene Einwohnerinnen und Einwohner 
haben ein Formblatt der Stadt Niederstot-
zingen für die schriftliche Einverständniser-
klärung zugeschickt bekommen, welches 
sie bitte an das Bürgeramt der Stadt Nie-
derstotzingen ausgefüllt und unterschrie-
ben zurückgeben, wenn sie einem der 
aufgeführten Punkte zustimmen.  
 
In diesem Zug möchten wir Sie auch 
darum bitten, zu kennzeichnen, ob Sie ein 
Vertreter der Stadt, unabhängig von einer 
Veröffentlichung Ihres Altersjubiläums im 
Mitteilungsblatt zuhause besuchen darf.  
 
Wir bitten um Verständnis, wenn ohne vor-
liegende Einverständniserklärung weder 
eine Veröffentlichung im Mitteilungsblatt 
noch ein Besuch eines städtischen Vertre-
ters an Ihrem Ehrentag erfolgen kann. 
 
Auf Grund der weiterhin angespannten 
Lage hinsichtlich des Cornona-Virus 
sieht die Stadt Niederstotzingen mo-
mentan von persönlichen Besuchen ab, 
um das Risiko einer Ansteckung zu ver-
meiden. Wir hoffen und wünschen uns 
allen, dass sich diese Lage baldmög-
lichst ändert und wir wieder in den uns 
bekannten Alltag zurückkehren können. 
 
Sollte Ihnen das Formblatt nicht mehr vor-
liegen, erhalten Sie es im Rathaus beim 
Bürgeramt. 
Alternativ können Sie das Formblatt auch 
auf der Homepage herunterladen. 
Haben Sie bereits eine Einverständniser-
klärung abgegeben, gilt diese bis zu ihrem 
Widerruf. 
 
Diese Einverständniserklärung können Sie 
jederzeit bei der Stadtverwaltung Nieder-
stotzingen, Bürgeramt, Im Städtle 26, 
89168 Niederstotzingen schriftlich wider-
rufen.

★★★★★★★★★★★★★★★★★
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★ ★ 
★ ★ 
★ ★ 
★ ★ 
★ ★ 
★ ★ 
★ ★ 
★ ★ 
★ ★ 
★ ★ 
★ ★ 
★ ★ 
★ ★ 
★ ★ 
★ ★ 
★ ★ 
★ ★ 
★ ★ 
★ ★ 
★ ★ 
★ ★ 
★ ★ 
★  ★ 
★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

In der Woche 
vor dem 1. Advent 
stellt der Bauhof 

der Stadt Niederstotzingen 
Weihnachtsbäume 

in allen Ortsteilen auf.  
Die Stadt Niederstotzingen möchte 
sich in diesem Jahr für die Christ-
baumspenden bedanken    

für Niederstotzingen 
bei Familie Stephan Hossann  

für Oberstotzingen 
bei Familie Elisabeth Schleifer  

für Stetten 
bei Familie Torsten Schwalenberg  

und für Lontal 
bei Familie Alfons Groll 

  
Herzlichen bedanken möchte sich 
die Stadt Niederstotzingen auch bei 
den Anliegern an der Ortsdurchfahrt, 
die mit den beleuchteten Hausgie-
beln an der Ortsdurchfahrt von Nie-
derstotzingen für eine weihnachtliche 
Atmosphäre in unserem Städtle sor-
gen! 

Niederstotzingen 
Satzung zur Änderung  
der Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung  
(Abwassersatzung – AbwS) 
vom 16.12.2003, zuletzt geändert 
am 25.02.2021 
 
Aufgrund von § 45 Abs. 4 des Wasserge-
setzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4 
und 11 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 
11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgaben-
gesetzes für Baden-Württemberg (KAG) 
hat der Gemeinderat der Stadt Niederstot-
zingen am 24.11.2021 folgende Ände-
rungssatzung beschlossen. 
 

ARTIKEL 3 
§ 42 Höhe der Einleitungsgebühr  

§ 42 Abs. 1 enthält folgende Fassung: 
Die Einleitungsgebühr für Schmutzwasser 
(§ 40) sowie für sonstige Einleitungen 
(§ 8 Abs. 3) und Abwasser, das zu einer öf-
fentlichen Abwasserbehandlungsanlage 
gebracht wird (§ 38 Abs. 4) beträgt je m³ 
Schmutzwasser                               2,84 €.  
§ 42 Abs. 2 enthält folgende Fassung: 
Die Einleitungsgebühr für Niederschlags-
wasser (§ 40a) beträgt je m² abflussrele-
vante Fläche und Jahr              0,67 €. 
 

ARTIKEL 4 
In-Kraft-Treten  

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 
01.01.2022 in Kraft. 
(2) Für Abgaben, die bereits vor diesem 
Zeitpunkt entstanden sind und erst nach 

SEKUNDEN 
ENTSCHEIDEN 
IM NOTFALL 
 
Feuerwehr, Notarzt und Rettungsdienst
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dem 31.12.2021 zu entrichten sind, gelten 
für die Benennung der Abgabe die Sat-
zungsbestimmungen, die zum Zeitpunkt 
der Abgabenschuld gegolten haben. 
 
Niederstotzingen, den 25.11.2021  
gez. Marcus Bremer, Bürgermeister 
 
Hinweis:  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekom-
men dieser Verordnung wird nach § 4 Abs. 
4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenü-
ber der Stadt geltend gemacht worden ist; 
der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung der Ver-
ordnung verletzt worden sind.

 Ordnungsamt

Räum- und Streupflicht 
 
Aufgrund der bevorstehenden Schneefälle 
möchten wir alle Straßenanlieger an ihre 
Räum- und Streupflicht bei Schneefällen 
oder Eisglätte erinnern.  
Straßenanlieger ist dabei jeder Eigentümer 
oder Besitzer von Grundstücken, die an 
einer Straße liegen oder von ihr eine Zu-
fahrt oder einen Zugang haben.  
Demnach sind die Gehwege und bei 
Straßen ohne Gehwege ein Randstreifen 
von 1,50 m bei Schnee- und Eisglätte so 
zu räumen und zu bestreuen, dass sie von 
Fußgängern gefahrlos benutzt werden 
können.   
Zum Bestreuen ist abgestumpftes Material 
wie Sand, Splitt, Asche oder ähnliches zu 
verwenden.  
Wir bitten alle Straßenanlieger der Räum- 
und Streupflicht nachzukommen. 
 
Zeiten für das Schneeräumen und das 
Beseitigen von Schnee- und Eisglätte:  
Die Gehwege müssen werktags bis 7.00 
Uhr, sonn- und feiertags bis 9.00 Uhr 
geräumt und gestreut sein. Wenn nach die-
sem Zeitpunkt Schnee- bzw. Eisglätte auf-
tritt, ist unverzüglich, bei Bedarf auch 
wiederholt, zu räumen und zu streuen. 
Diese Pflicht endet um 20.00 Uhr. 
 
Abschließend noch eine Bitte an die 
Kraftfahrer:  
Bitte stellen Sie Ihr Fahrzeug nur dann, 
wenn Sie keine Garage bzw. keinen son-
stigen Stellplatz haben, am Straßenrand 
ab. Achten Sie dabei bitte darauf, dass 
möglichst nur auf einer Straßenseite       
geparkt wird. Das sogenannte „versetzte 
Parken“ behindert unsere Räumfahrzeuge 

sehr stark. In engen Straßen sollte das 
Dauerparken grundsätzlich unterlassen 
werden.  
Der innerörtliche Winterdienst ist in ver-
schiedene Dringlichkeitsstufen einge-
teilt. Als erstes werden die ortsdurch- 
querenden Bundes- und Landesstraßen 
geräumt und gestreut, dann die 
Strecken des öffentlichen Personennah-
verkehrs und die restlichen wichtigen 
Haupt- und Durchgangsstraßen.  
Abschließend werden die Neben- und 
Seitenstraßen geräumt soweit es die 
Kapazitäten zulassen.   
Großes Augenmerk wird auf Gefäll-
strecken gelegt. Oberste Priorität haben 
auch fußläufige Bereiche wie Bushalte-
stellen, Fahrbahnquerungen oder öf-
fentliche Fußwege, soweit keine priva- 
ten Anlieger zur Räumung verpflichtet 
sind. Feld- und Waldwege werden nicht 
geräumt.  
Änderungen aufgrund von Störungen 
sowie Ausfälle von Mitarbeitern und Ma-
schinen usw. können den Winterdienst ver-
zögern. Dennoch sind die Mitarbeiter des 
Bauhofs bemüht einen ordnungsgemäßen 
Räum- und Streudienst zu gewähren.      
Wir bitten um Beachtung und Verständnis.

Bewegungsjagd im Lonetal 
 
Am Donnerstag, 02.12.2021, findet von 
8.30 Uhr bis 17.00 Uhr eine Bewegungs-
jagd der Jagd- und Forstverwaltung Lone-
tal statt.   
Auf der L1168 im Bereich der Einmündung 
Archäopark Vogelherd (Parkplatz) und auf 
der Kreisstraße K 3021 wird hierfür eine 
Geschwindigkeitsreduzierung angeordnet.  
Aufgrund der Jagd ist im Lonetal mit einem 
erhöhten Wildaufkommen zu rechnen.  
Eine entsprechende Beschilderung erfolgt.  
Wir bitten um Beachtung.

Herzlichen 
Glückwunsch 
unseren Jubilaren

 Wir gratulieren

Niederstotzingen   
Am 8. Dezember 2021 
Frau Ilse Hammer zum 76. Geburtstag 
 
Oberstotzingen  
Am 4. Dezember 2021 
Herrn Siegfried Mack zum 85. Geburtstag 

 Standesamtliche 
Nachrichten

Oktober 2021 
 
Geburten (3)  
Am 27. Oktober 2021 
in Heidenheim an der Brenz 
Elina Welches, Tochter des Peter Steffen 
Richter, Heidenheim an der Brenz und der 
Katrin Welches, Niederstotzingen  
 
Eheschließungen (1)  
Am 22. Oktober 2021  
in Niederstotzingen 
Felix Hummel und Olga Traksel, Nieder-
stotzingen, Stadtteil Oberstotzingen 
 
Sterbefälle  
Am 14. Oktober 2021  
in Heidenheim an der Brenz 
Martin Mack, wohnhaft gewesen in Nieder-
stotzingen 
 
Am 14. Oktober 2021 in Günzburg 
Gertrud Karle geb. Hartmann, wohnhaft 
gewesen in Niederstotzingen, Stadtteil 
Oberstotzingen 
 
Am 24. Oktober 2021  
in Heidenheim an der Brenz 
Horst Otto Alfons Heising, wohnhaft gewe-
sen in Niederstotzingen 
 
Am 30. Oktober 2021 in Günzburg 
Lore Schmucker geb. Groll, wohnhaft ge-
wesen in Niederstotzingen, Stadtteil Ober-
stotzingen

 Volkshochschule 
Niederstotzingen

Absage der Veranstaltungen  
für 2021 
 
Filmvortrag „Andalusien“,  
Weihnachtskrimilesung und Topolino-
Figurentheater  
Aufgrund der aktuellen Lage und den 
hohen Inzidenzzahlen haben wir uns leider 
entschließen müssen, die o.g. Veranstal-
tungen abzusagen. Bereits erworbene Kar-
ten können bei den Vorverkaufsstellen 
zurückgegeben werden.   
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Bei folgenden Kursen, die demnächst 
beginnen sind noch Plätze frei:   
Online-Kurse   
504-25  
Zur richtigen Traumstelle durch online-
Bewerbung 
Samstag, 11.12.2021, 10.00 – 12.00 Uhr, 
Anmeldeschluss: 03.12.2021   

Bitte tragen  
Sie 

Mund-Nasenschutz
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501-65  
Excel – Basic – Tabellenkalkulation  
sicher 
Samstag, 18.12.2021, 10.00 – 12.00 Uhr, 
Anmeldeschluss: 10.12.2021   
501-40  
Geld verdienen im Internet  
durch Verkaufen 
Samstag, 18.12.2021, 14.00 – 16.00 Uhr, 
Anmeldeschluss: 10.12.2021 
  
Anmeldung unter Telefonnummer: 
07325/102-31 und -31 
Info unter Telefonnummer: 07325/951 953

 Umweltecke

Biomassehof/ 
Kompostierungsanlage Langenau 
 
Geänderte  
Winteröffnungszeiten 2021/2022   
Für den Biomassehof – Kompostierungs-
anlage haben wir über die Wintermonate 
folgende Öffnungszeiten vorgesehen:  
bis einschließlich 18.12.2021  
Montag, Mittwoch, Freitag  
13.00 – 17.00 Uhr
Samstag  
09.00 – 13.00 Uhr  
vom 19.12.2021-11.01.2022  
ist der Biomassehof geschlossen!  
vom 12.01.-28.02.2022  
jeden Mittwoch von 13.00 – 17.00 Uhr
und jeden Samstag von 9.00 – 13.00 Uhr  
ab 01.03.2022  
Montag, Mittwoch, Freitag  
13.00 – 17.00 Uhr 
Samstag  
09.00 – 13.00 Uhr

 Vereinsnachrichten

SCHÜTZEN- 
GESELLSCHAFT 
NIEDERSTOTZINGEN E.V.

Weihnachtsschießen 2021  
Trotz unserer internen Planungen müssen 
wir das Weihnachtsschießen 2021 leider 
coronabedingt wieder absagen und hoffen 
dass wir 2022 Sie wieder begrüßen dürfen.

TSV 
NIEDERSTOTZINGEN 

Abteilung Fußball 
 
Die für 18.12.2021 geplante Weihnachts-
feier wird aufgrund der aktuellen Lage lei-
der abgesagt.   

Wir hoffen zu einem anderen Zeitpunkt 
wieder feiern mit Ihnen /Euch feiern zu dür-
fen.   
Bleibt gesund!  
 

Abteilung Kegeln 
 
Aufgrund der aktuellen Corona-Lage 
wurde der Spieltag der Seniorenmann-
schaften A und B auf unbestimmte Zeit 
verschoben.  
Unklar noch, ob am kommenden Wochen-
ende die Punkterunde der aktiven Mann-
schaften fortgesetzt wird.  
Hier würden am Samstag sowohl die Män-
ner (13.00 Uhr) als auch die Frauen (16.30 
Uhr) in Hattenburg antreten.

GESANGVEREIN 
FROHSINN 
STETTEN o. L.

Stettener Advent findet nicht statt  
Liebe Bürgerinnen und Bürger. 
Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation 
haben wir uns entschieden, den Stettener 
Advent am 12.12.2021 nicht zu veranstal-
ten. 
Bis auf weiteres werden wir derzeit auch 
keine Chorproben abhalten. 
Kommen Sie gut durch die Adventszeit, 
passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie 
gesund. Ihr GV Frohsinn Stetten o.L.e.V. 

BEREITSCHAFT 
NIEDERSTOTZINGEN

Helfer vor Ort    
Auch die DRK Bereitschaft Niederstotzin-
gen wird von der anhaltenden Corona-
Pandemie ständig vor neue Herausforde- 
rungen gestellt. Besonders betrifft das un-
sere Helfer vor Ort Einsatzkräfte, die in 
jedem Einsatz potenziell mit dem Virus in 
Kontakt kommen.  Da wir unseren Einsatz-
kräften eine bestmögliche Ausstattung und 
den Patienten in Niederstotzingen eine op-
timale Versorgung garantieren wollen, 
mussten wir unsere Helferinnen und Helfer 
in den vergangenen zwei Jahren mit immer 
mehr Material ausstatten. Hierzu zählen 
unter anderem die Infekt-Schutzanzüge, 
Masken und Schutzbrillen, neue Fiebert-
hermometer oder Sauerstoff. Um diese 
Materialien sicher verstauen zu können 
und sie im Einsatz immer griffbereit zu 
haben, hat sich die DRK Bereitschaft für 
eine Anschaffung von neun neuen und 
größeren Notfallrucksäcken für die Helfer 
vor Ort Gruppe entschieden. Wir hoffen so, 
dass unsere Einsatzkräfte noch sicherer 
die Patienten im Stadtgebiet Niederstotzin-
gen erstversorgen können.  

Wenn Sie die Arbeit unserer Helfer vor Ort 
Gruppe unterstützen möchten, schreiben 
Sie an info@drkniederstotzingen.de.

 Kirchliche Nachrichten

ST. MARTINUS 
OBERSTOTZINGEN

Freitag, 03.12. Herz-Jesu-Freitag 
15.00 Uhr Kreis des Lebens 
Samstag, 04.12. - Herz-Mariä-Samstag  
18.00 Uhr Rosenkranz 
18.30 Uhr Eucharistiefeier  

(Jahresgedächtnis für Hedwig 
Graf) 

Mittwoch, 08.12.  
- Hochfest der ohne Erbsünde empfan-
gene Jungfrau und Gottesmutter Maria 
18.00 Uhr Rosenkranz/Sakrament der 

Versöhnung: Beichte 

ST. PETRUS UND PAULUS 
NIEDERSTOTZINGEN

Freitag, 03.12. - Herz-Jesu-Freitag 
15.00 Uhr Gottesdienst im PAN 
Sonntag, 05.12. 
10.15 Uhr Eucharistiefeier  

(Jahresgedächtnis für Albert 
Marek und Josef Wenzel) 

Montag, 06.12. - Hl. Nikolaus 
  7.00 Uhr Wochenstartermesse  

in der Marienkapelle 
19.30 Uhr Ökumenisches Hausgebet  

im Advent 
Dienstag, 07.12. 
18.00 Uhr Rosenkranz/Sakrament der 

Versöhnung: Beichte 
18.30 Uhr Roratemesse   
  (Jahresgedächtnis für Wolf-

gang Hoff und Bernhard Mack)  

GOTTESDIENSTE und  
VERANSTALTUNGEN 
der Kath. Kirchengemeinden   
Vom 3. Dezember 2021  
bis 11. Dezember 2021  
2. Adventssonntag 
(L 1: Bar 5,1-9; L 2: Phil 1,4-6.8-11;  
Ev: Lk 3,1-6)
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18.30 Uhr Roratemesse  
(Jahresgedächtnis für Adel-
heid Röger) 

Samstag, 11.12.   
14.00 Uhr Taufe von Kala Emilia Schmid 
18.00 Uhr Rosenkranz 
18.30 Uhr Eucharistiefeier  

(Jahresgedächtnis für Anna 
Fuchs)

MARIÄ 
HIMMELFAHRT 
STETTEN

Freitag, 03.12. - Herz-Jesu-Freitag  
18.00 Uhr Eucharistische Anbetung 
 Sakrament der Versöhnung: 

Beichte 
18.30 Uhr Roratemesse  
 (Jahresgedächtnis für Gertrud 

Mack) 
Sonntag, 05.12. 
10.15 Uhr Eucharistiefeier,   
 mitgestaltet von Sopran und 

Orgel 
13.30 Uhr Rosenkranz 
Freitag, 10.12.   
18.00 Uhr Eucharistische Anbetung 
 Sakrament der Versöhnung: 

Beichte 
18.30 Uhr Roratemesse 

Corona-Regeln für die Feiern  
in der Kirche  
Wir sind froh darüber, dass es uns möglich 
ist, während der Pandemiezeit Gottes- 
dienste und weitere Feiern in unseren Kir-
chen anzubieten. Dazu möchten wir noch- 
mal auf die bestehenden Richtlinien der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart hinweisen. 
Hierzu gehören am Eingang die Desinfek-
tion und die Erfassung der Teilnehmenden. 
In der gesamten Kirche gilt die Maskenpf-
licht und die Abstandsregel von 1,5 m, Fa-
milienangehörige können zusammen 
sitzen. Wir bedanken uns für die Einhaltung 
dieser Maßnahmen.  Das Pastoralteam  
 
Martini-Markt 
Beim diesjährigen Martini Markt konnten 
wir wieder für einen guten Zweck Lebku-
chen und Glühwein verkaufen. Der Erlös 
kommt dem Tafelladen in Heidenheim zu 
Gute. 
Wir möchten uns bei den fleißigen Helfer/ 
-innen beim Standaufbau und Verkauf, 
dem Ski-Club für die Spende der Trinkbe-
cher, dem Gasthaus Krone für Strom und 
Wasser und bei allen die bei Ihrem Besuch 
an unserem Stand uns unterstützt haben, 
ganz herzlich bedanken. 
 
Selbsthilfegruppe  
für psychische Stabilität  
Seit einiger Zeit trifft sich die „Selbsthilfe-
gruppe für psychische Stabilität“ immer 
14-tägig donnerstags um 19.00 Uhr im ka-
tholischen Gemeindesaal der St. Bonifatius 
Kirche in Herbrechtingen. Alle Interessier-
ten sind herzlich eingeladen, gerne unver-
bindlich hereinzuschauen. Der nächste 

Treffpunkt findet am Donnerstag, 02.12. 
2021, um 19.00 Uhr statt.  
Nähere Informationen gibt es bei Horst 
Cantarutti, Tel. 0152-27108013 oder Seel-
sorgerin Beate Limberger, Tel. 07324/ 
985226.  
 
Der Kreis des Lebens – Begegnungs-
stätte St. Martin Oberstotzingen  
Am Freitag, den 03.12.2021, findet um 
15.00 Uhr wieder der Kreis des Lebens in 
der Begegnungsstätte St. Martin, Ober-
stotzingen statt. Dazu laden wir ALLE ganz 
herzlich ein.  
Wir möchten einen adventlich gestimmten 
Nachmittag bei Kaffee und Kuchen und 
vielen schönen Gesprächen mit Ihnen ver-
bringen.  
 
Krankenkommunion  
am Freitag, 03.12.2021  
Sollten Sie oder ein Angehöriger das Be-
dürfnis haben, die Krankenkommunion zu 
erhalten, dann melden Sie sich bitte im 
Pfarrbüro, Tel. 919066. 
 
Adventlicher Nachmittag für Trauernde 
am Samstag, 04.12.2021, von 14.00-
16.00 Uhr  
im Gemeindesaal der katholischen Kir-
chengemeinde St. Bonifatius in Her-
brechtingen.  
Wir möchten in der Adventszeit in beson-
derer Weise auch an unsere Verstorbenen  
denken und dabei untereinander Verbun-
denheit spüren. Bitte denken Sie daran, 
einen Mund-Nasenschutz mitzubringen. Es 
gilt die 3-G-Regel und die vorgeschriebe-
nen Corona-Maßnahmen. Aufgrund der 
Corona bedingten Situation bitten wir Sie, 
sich bis 01.12.2021 anzumelden bei Ge-
meindereferentin Beate Limberger, Tel. 
07324/985226 und Irmi Ludewig, Tel. 
07324/41728.  Das Team vom Trauercafé 
 

Herzliche Einladung zu der Reihe  
- Lichtblicke im Advent 
In der Dunkelheit des Dezembers setzen 
wir Lichtpunkte mit Texten, Musik, Stille 
und hoffnungsvollen Impulsen. 
Wo? Katholische Kirche St. Bonifatius 
Herbrechtingen 
Wann? An folgenden Adventssonnta-
gen: 05.12.; 12.12.; 19.12.2021, jeweils 
16.00 Uhr bis ca. 16.45 Uhr  
Wer? Alle Interessierten, Jung und Alt,      
allein oder mit anderen, völlig unabhän-
gig von Religions- oder Konfessionszu-
gehörigkeit 
Wir freuen uns auf DICH und auf SIE! 
Der Arbeitskreis „Sozial und pastoral“ und  
das „KuK-Team“ der katholischen Kirchen-
gemeinde Herbrechtingen 
 
Herzliche Einladung zum ökumenisches 
Hausgebet im Advent am Telefon am 
Montag, 06.12.2021, um 19.30 Uhr  
Wenn Sie gerne beim ökumenischen 
Hausgebet am Telefon dabei sein möch-
ten,  
wählen Sie bitte die deutsche Festnetz-
nummer 0615-1275263858. Danach wer-
den Sie aufgefordert, eine PIN-Nummer 
einzugeben, diese ist: 5430. Dann nennen 
Sie Ihren Namen und drücken die Raute-
taste und schon sind Sie mit anderen im 
Konferenzraum des Telefons verbunden. 
Es entstehen keine weiteren Kosten.  
Wir beten gemeinsam und sprechen über 
die Kraft des Kerzenlichts. Holen Sie sich 
gerne das Heft dazu in der Kirche oder im 
Pfarrbüro ab, Sie können aber auch ohne 
Heft mitmachen. Zünden Sie sich eine 
Kerze zu Hause an und verbinden Sie sich 
mit anderen Gleichgesinnten in dieser 
Corona-Zeit am Telefon. 
Nähere Informationen bei Gemeinderefe-
rentin Beate Limberger, Tel. 07324/985226  
oder 0172-8457368. 
 

Verabschiedung Ministranten Oberstotzingen 
Vergangenen Samstag wurden in Oberstotzingen acht Ministranten verabschiedet, welche 
in den vergangenen drei Jahren aufgehört hatten zu ministrieren. 
Die Oberministranten Philipp und Katharina dankten Lukas Gschwind, Laura Depta, Lisa 
Gschwind, Heydwolff Knauß, Jonas Hammann, Marius Kübler, Fenja Keck und Fabian 
Gschwind für ihren jahrelangen Dienst und wünschten ihnen auf ihrem weiteren Lebens-
weg viel Erfolg und alles Gute. 
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Erreichbarkeit des Kath. Pfarrbüros  
In unserem Pfarrbüro sind wir zu folgenden 
Zeiten erreichbar:  
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag  
9.00 - 11.30 Uhr und Donnerstag von 
14.30 - 17.30 Uhr, Tel.-Nr. 07325/919066. 
Sie können sich in wichtigen Anliegen auch 
an das Pfarrbüro in Herbrechtingen wen-
den, Tel. 07324/98520. 
 
In seelsorgerischen Notfällen: 
Pfarrer van Meegen: Tel. 07325/9224020  
Pfarrvikar George: Tel. 07324/985216 
Pfarrvikar Muc: Tel. 07325/9224021 
sowie 
Gemeindereferentin  Beate Limberger:  
Tel. 07324/985226 oder 0172/8457368 
 
E-Mail-Adresse:  
stpeterundpaul.niederstotzingen@drs.de 
Homepage:   
https://se-lone-brenz.drs.de

GOTTESDIENSTE, 
VERANSTALTUNGEN 
der Evangelischen 
Kirchengemeinde 
Niederstotzingen

Wochenspruch:  
Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich 
eure Erlösung naht.                                                                        Lukas 21,28 
 
Sonntag, 05.12. - 2. Advent 
10.30 Uhr    Gottesdienst                         

(Pfarrer Rolf Bareis)  
                   – Das Gottesdienstopfer ist für 

die Kirchenmusik bestimmt 
10.30 Uhr    Kindergottesdienst  
                   im Heinrich-vom-Stain-Raum 
Montag, 06.12.                                          
19.30 Uhr    Ökumenisches Hausgebet 

im Advent 
                   Die Glocken der christlichen 

Kirchen laden zum Hausgebet 
im Advent ein. Für Viele ist das 
Hausgebet zu einer guten Ge-
wohnheit in den Tagen vor 

                   Weihnachten geworden. Ein 
Faltblatt leitet dabei an. Dieses 
kann in der Kirche mitgenom-
men werden.  

Dienstag, 07.12. 
19.00 Uhr    Adventsandacht  
                   in der Andreaskirche  
                   (Pfarrer Ulrich Erhardt) 
Samstag, 11.12. 
14.00 Uhr    Taufgottesdienst für Kala 

Schmid in der Kirche St. Mar-
tinus in Oberstotzingen  

                   (Pfarrer Ulrich Erhardt) 
Sonntag, 12.12. - 3. Advent 
  9.30 Uhr    Gottesdienst                         

(Pfarrer Ulrich Erhardt)  
                   – Das Gottesdienstopfer ist für 

die Andreaskirche bestimmt 
10.30 Uhr    Kindergottesdienst  
                   in der Andreaskirche 
     

Adventsandachten am Dienstagabend 
An den Dienstagen der Adventswochen 
laden wir - unter den im Moment geltenden 
Abstands- und Hygieneregeln - zu kurzen 
Andachten in die Andreaskirche ein: je-
weils um 19.00 Uhr sich Zeit nehmen für 
Musik, Gebet und einen kurzen Impuls. 
 
Hausabendmahl in der Adventszeit 
In unseren Kirchen feiern wir Abendmahl 
mit allen Hygiene- und Abstandsregeln. 
Dennoch können viele aus Alters- und Ge-
sundheitsgründen oder aus Sorge vor In-
fektionen nicht teilnehmen. Darum bietet 
Pfarrer Ulrich Erhardt an, das Heilige 
Abendmahl mit Ihnen zu Hause zu feiern – 
selbstverständlich auch da mit aller nöti-
gen Vorsicht. Wenden Sie sich einfach an 
das Pfarramt (Kontaktdaten siehe unten). 
 
Auflegung  
des Rechnungsabschlusses 2020 
Die Verwaltungsstelle hat den Rechnungs-
abschluss 2020 unserer Gesamtkirchenge-
meinde Sontheim-Niederstotzingen gefer- 
tigt und der Gesamtkirchengemeinderat 
hat ihn festgestellt. Er liegt vom 06. - 14.12. 
2021 zur Einsichtnahme durch die wahlbe-
rechtigten Gemeindeglieder in der Ge-
samtkirchenpflege in Sontheim, Neustraße 
63, auf.  
 
Gottesdienste  
in der Corona-Alarmstufe 2 
Bis auf weiteres hat die Landesregierung 
die Corona-Alarmstufe 2 ausgerufen. In 
dieser Zeit haben in unserer Landeskirche 
Gottesdienste in Innenräumen eine Länge 
von maximal 30 Minuten und es wird auf 
das gemeinsame Singen verzichtet (neben 
Masken- und Abstandsgebot). 
An Heiligabend planen wir, den Gottes-
dienst um 16.00 Uhr im Freien vor der  
Andreaskirche zu feiern. Da gibt es keine 
Beschränkungen der Teilnehmerzahl und 
es darf gesungen werden. Außerdem wer-
den in der Andreaskirche um 17.30 Uhr 
und um 22.00 Uhr Gottesdienste gefeiert. 
Dazu  bitten wir um Anmeldung (Kontakt-
daten siehe unten). 
 
Hinweis zu den Veranstaltungen über 
das gottesdienstliche Angebot hinaus 
Die Gruppen treffen sich im Rahmen der 
im Moment geltenden rechtlichen Vorga-
ben nach Vereinbarung.      
Ansonsten haben wir nach wie vor Ange-
bote im Netz unter www.sontheim-nieder-
stotzingen-evangelisch.de und auf unserer 
Facebookseite Evangelische Gesamtkir-
chengemeinde Sontheim-Niederstotzingen. 
 
Kontaktdaten 
Evangelisches Pfarramt, Teckstraße 8, 
89168 Niederstotzingen 
Telefon: 07325/919180 
Fax: 07325/919181 
E-Mail: Pfarramt.Niederstotzingen@elkw.de 
Homepage: www.sontheim-niederstotzin-
gen-evangelisch.de  
Facebook: Ev. Jugend Niederstotzingen 
und Evangelische Gesamtkirchengemeinde 
Sontheim-Niederstotzingen

GOTTESDIENSTE, 
VERANSTALTUNGEN 
der Neuapostolischen 
Kirche 
Niederstotzingen

Sonntag, 05.12. - 2. Advent 
  9.30 Uhr Gottesdienst  
Mittwoch, 08.12. 
20.00 Uhr Gottesdienst 
 
Ich schaffe es ... 
... jeden Tag für etwas dankbar zu sein, 
statt immer mehr zu wollen. Mit Christus. 
 
Infos:  
http://niederstotzingen.nak-Heidenheim.de

GOTTESDIENSTE, 
VERANSTALTUNGEN 
der evangelischen 
Chrischona-Gemeinde 
Niederstotzingen

Sonntag, 05.12. 
  9.00 Uhr    Gottesdienst zum 2. Advent im 

Gemeindezentrum Sontheim 
11.00 Uhr    Gottesdienst zum 2. Advent im 

Gemeindezentrum Sontheim 
 
Wöchentlich gibt es eine neue Audio-Pre-
digt auf unserer Homepage unter Media.  
Kontakte und Infos: Chrischona-Gemeinde, 
Schillerstraße 33, Sontheim, Tel. 07325/ 
921735, Fax 07325/921736 
Internet: www.chrischona-sontheim.de

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
- Notfallpraxis   
Öffnungszeiten der ärztlichen Notfallpraxis 
Heidenheim: 
Mo.: 19.00 - 22.00 Uhr 
Di.: 19.00 - 22.00 Uhr 
Mi.: 15.00 - 22.00 Uhr 
Do.: 19.00 - 22.00 Uhr 
Fr.: 17.00 - 22.00 Uhr 
Sa.:     8.00 - 22.00 Uhr 
So.:     8.00 - 22.00 Uhr 
feiertags:   8.00 - 22.00 Uhr  
Den diensthabenden Arzt bzw. die dienst-
habende Ärztin erreichen Sie an Wochen-
enden, Feiertagen und jede Nacht unter 
der Telefonnummer: 116 117  
Die ärztliche Notfallpraxis befindet sich im 
Klinikum Heidenheim, Schlosshaustraße 
100, 89522 Heidenheim. 
 
Kinder- und Jugendärzte:  
Samstag, Sonntag, Feiertag von 10.00 - 
16.00 Uhr in der Ärztlichen Notfallpraxis 
Heidenheim  
 
Rettungsdienst 
Telefonnummer: 112 
 

 Ärztetafel

Niederstotzingen Text KW 48.qxp_Niederstotzingen Text KW 42  01.12.21  10:50  Seite 8



Mitteilungsblatt Niederstotzingen · Seite 9 · 48 / 2021

Augen- und HNO-ärztlicher  
Notfalldienst 
Telefonnummer: 116 117 
 
Zahnärztlicher Notfalldienst 
am Samstag und Sonntag (oder Feiertag) 
von 11.00 bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 
19.00 Uhr zu erfragen unter der Tel.-Nr. 
0711/7877777 
 
Apotheken-Notdienst 
04.12.2021: Angertor-Apotheke,  
Hindenburgstraße 60, Langenau,  
Tel.: 07345/5855 
05.12.2021: Zoeppritz-Apotheke,  
Zoeppritzstraße 1, Heidenheim an der 
Brenz, Tel.: 07321/52511 
08.12.2021: Lonetal-Apotheke,  
Große Gasse 23, Niederstotzingen,  
Tel.: 952884 
    
Hospizgruppe Niederstotzingen 
Hilfe bei der Begleitung Sterbender und 
schwerkranker Menschen 
Kontaktadressen:  
Annette Broers, Tel. 6573 
Ilse Gessler, Tel. 8200 bzw. 6638 
Johanna Pasenau, Tel. 3243 
Evang. Kirchengemeinde, Tel. 919180 
Kath. Kirchengemeinde, Tel. 919066 
 
Pflegestützpunkt  
des Landkreises Heidenheim  
Tel. 07321/3212424  
pflegestuetzpunkt@landkreis-heidenheim.de 
 
Sonntagsdienst der Ökumenischen 
Sozialstation Unteres Brenztal gGmbH 
Geschäftsstelle: Tel.-Nr. 919094 
 
Tierärztlicher Notfalldienst  
Für Notfälle wenden Sie sich an Ihren   
Haustierarzt.

Störungen der Strom- bzw. Erdgasversor-
gung, Tel. 0731/60000 
Netzleitstelle der SWU-Netze, Ulm

 Strom- und 
Erdgasversorgung

 Für ältere Mitbürger

Kreisseniorenrat Heidenheim  
 
Telefonsprechstunde  
des Kreisseniorenrates Heidenheim    
Der Kreisseniorenrat Heidenheim bietet   
jeweils am 1. Freitag im Monat eine öffent-
liche Telefonsprechstunde an. Dabei kön-
nen alle Senioren betreffende Fragen und 
Probleme besprochen werden. Die Fragen 
werden entweder sofort beantwortet oder 
an die entsprechenden Stellen weitergelei-
tet.   
Bei Bedarf kann ein persönlicher Bera-
tungstermin vereinbart werden.  

Nächste Telefonsprechstunde:  
Freitag, 03.12.2021, von 10.30 – 11.30 
Uhr unter der Tel.-Nr. 07321/ 3212229.

Landratsamt Heidenheim 
 
Der Heidenheimer Tarifverbund  
informiert  
Senioren können Führerschein gegen 
kostenloses htv-Jahresticket tauschen  
Für Seniorinnen und Senioren ab 65 soll 
der ÖPNV attraktiver werden. Dafür hat 
das Ministerium für Verkehr Baden-Würt-
temberg das Projekt „Bus und Bahn statt 
Führerschein“ auf den Weg gebracht.  
Ab Mittwoch, 01.12.2021, können ältere 
Menschen ihren Führerschein einmalig 
gegen ein kostenloses Jahresticket des öf-
fentlichen Personennahverkehrs im Hei-
denheimer Tarifverbund (htv) eintauschen. 
Voraussetzung hierfür ist der dauerhafte 
Verzicht auf die Fahrerlaubnis durch Rück-
gabe des Führerscheins an die Fahrer-
laubnisbehörde. Das Angebot gilt für 
Menschen ab 65 Jahren oder Menschen 
ab 60 Jahren mit nachweislichem Bezug 
einer Rente aus der gesetzlichen Renten-
versicherung, Ruhegehalt aus einem öf-
fentlich-rechtlichen Dienstverhältnis oder 
Bezügen aus einer berufsständischen Ver-
sicherung. Zusätzlich müssen Antragstel-
lerinnen und Antragsteller ihren Erst- 
wohnsitz im baden-württembergischen Teil 
des htv-Gebietes haben.  
Die Rückgabe der Fahrerlaubnis erfolgt bei 
den zuständigen Fahrerlaubnisbehörden. 
Dies ist für den Landkreis Heidenheim das 
Landratsamt Heidenheim, Felsenstraße 36. 
Die Ausgabe der Seniorenjahreskarten er-
folgt über das Kundencenter der HVG in 
der Zentralen Omnibushaltestelle.  
Weitere Informationen finden Sie dazu 
unter www.htv-heidenheim.de. Beratung 
zum Leistungsumfang des Senioren-Jah-
resticket erhalten alle Kundinnen und Kun-
den telefonisch bei der Geschäftsstelle des 
htv unter Tel. 07321/321-2484 oder im 
Kundencenter der HVG unter Tel. 07321/ 
20066. 

 Was sonst noch 
interessiert!

Landratsamt Heidenheim 
 
Zusätzlich Moderna-Impfstoff für den 
Landkreis Heidenheim   
Biontech wird vorerst nur an Personen 
unter 30 Jahren und an Schwangere 
verimpft  
Aufgrund der derzeitigen Deckelung der 
Bestellmenge des Impfstoffes Biontech hat 
der Landkreis Heidenheim zusätzlich Mo-
derna-Impfstoff für die landkreisweiten 
Impfaktionen bestellt, um weiterhin allen 
Impfwilligen ein Impfangebot machen zu 
können. Daher wird bei den Impfaktionen 

durch die mobilen Impfteams des Land-
kreises Heidenheim neben dem mRNA-
Impfstoff von Biontech auch der mRNA- 
Impfstoff von Moderna verimpft.   
Laut der aktuellen Empfehlung der Ständi-
gen Impfkommission (STIKO) sollen Per-
sonen unter 30 Jahren sowie Schwangere 
ausschließlich mit dem Impfstoff von Bi-
ontech geimpft werden. Um für diese 
Gruppe ausreichend Impfstoff vorzuhalten, 
werden bei den Impfaktionen des Land-
kreises Personen ab 30 Jahren mit dem 
Impfstoff von Moderna geimpft. Dies gilt 
sowohl für Erstimpfungen als auch für 
Zweit- und Auffrischimpfungen.

Überblick Impfaktionen im Landkreis 
Heidenheim  
Impfaktionen der mobilen Impfteams 
des Landkreises Heidenheim:  
Donnerstag, 02.12.2021, 13.00 bis 18.00 Uhr  
Königsbronn: 
Hammerschmiede, Herwartstraße 2  
Erst-, Zweit- und  Auffrischungsimpfungen 
mit Biontech und Moderna  
Freitag, 03.12.2021, 12.00 bis 18.00 Uhr  
Giengen:  
Schwagehalle, Herbrechtinger Straße 17  
Erst-, Zweit- und  Auffrischungsimpfungen 
mit Biontech und Moderna  
Samstag, 04.12.2021, 12.00 bis 18.00 Uhr 
Heidenheim: HSB Sportpark (Jahnhaus), 
Wilhelmstraße 200  
Erst-, Zweit- und  Auffrischungsimpfungen 
mit Biontech und Moderna  
Sonntag, 05.12.2021, 10.00 bis 15.00 Uhr 
Steinheim: Rathaus (Manfred-Bezler-Saal), 
Hauptstraße 24  
Erst-, Zweit- und  Auffrischungsimpfungen 
mit Biontech und Moderna 
 
Dauerhafter Impfstützpunkt des Mobi-
len Impfteams Ulm:  
Montag bis Samstag, 13.00 bis 18.00 Uhr 
Achtung: Die Terminvergabe erfolgt 
durch ein Online-Terminvergabesystem!  
Heidenheim: Schloss Arkaden  
Erst-, Zweit- und  Auffrischungsimpfungen 
mit Biontech und Moderna  
Eine Erweiterung der Öffnungszeiten des 
Impfstützpunktes in den Schloss Arkaden 
ist in Planung. Eine Information dazu er-
folgt Anfang der kommenden Woche.   
 
Impfaktion beim DRK Heidenheim durch 
das Mobile Impfteam Ulm:  
Jeden Sonntag, 13.00 bis 18.00 Uhr 
Heidenheim: DRK-Zentrum Heidenheim, 
Schlosshaustraße 98  
Erst-, Zweit- und  Auffrischungsimpfungen 
mit Biontech und Moderna und Johnson& 
Johnson  
Impfwillige müssen zu den Impfaktionen 
lediglich ihren Personalausweis und – 
wenn vorhanden – ihre Gesundheitskarte 
und ihren Impfpass mitbringen. Zudem 
wird darum gebeten, die notwendigen Do-
kumente (Einwilligungserklärung und Auf-
klärungsmerkblatt) – wenn möglich – 
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schon vorab unterschrieben zu den Impf- 
aktionen mitzubringen. Die Dokumente 
sind auf der Corona-Homepage des Land-
krieses Heidenheim unter www.info-
corona-lrahdh.de/impfen zu finden.   
Alle Termine zu Impfungen im Landkreis 
Heidenheim finden sich auch auf der 
Corona-Website des Landkreises Heiden-
heim unter www.info-corona-lrahdh.de/ 
impfen und auch auf der #dranbleibenBW-
Website des Landes unter www.dranblei-
ben-bw.de/#impfmöglichkeiten. 
 
Terminvergabesystem für Impfstütz-
punkt Schloss Arkaden:   
Unter www.ulm-impfzentrum.de können 
Termine für die nächsten sieben Tage ge-
bucht werden. Jeden Tag werden ein wei-
terer Tag und somit zusätzliche Termine 
freigeschalten. Telefonische Terminverein-
barungen oder Terminverlegungen sind 
nicht möglich.

Fieber-Ambulanz zieht um  
 
Ab 27.11.2021 neue Anlaufstelle für Pa-
tientinnen und Patienten mit Covid-19-
Symptomen und anderen fieberhaften 
Infekten   
Symptomatische Patientinnen und Patien-
ten mit Covid-19-Symptomen, aber auch 
Patientinnen und Patienten mit anderen 
fieberhaften Infekten, haben ab dem kom-
menden Samstag, 27.11.2021, auf dem 
Gelände des Klinikums Heidenheim eine 
neue Anlaufstelle, an die sie sich an Sams-
tagen, Sonntagen und Feiertagen wenden 
können. Die bisherige Fieber-Ambulanz 
aus dem MVZ Pädiatrie zieht in eine Con-
tainer-Lösung auf dem Parkplatz des Kli-
nikums. Schon von März 2020 bis Ende 
Juli 2021 hatte sich an gleicher Stelle eine 
Corona-Ambulanz befunden.   
Die Öffnungszeiten sind: 
- Für Kinder von 10.00 bis 16.00 Uhr 
- Für Erwachsene von 16.00 bis 21.00 Uhr  
Kindern und Erwachsenen ohne Sym-
ptome einer Infektionskrankheit steht 
ebenfalls an Wochenenden und Feiertagen 
von 8.00 bis 22.00 Uhr die Notfallpraxis 
neben der Zentralen Notaufnahme des Kli-
nikums zur Verfügung.  
Patientinnen und Patienten mit Covid-19-
Symptomen können sich zudem weiterhin 
in der Fiebersprechstunde bei den Haus- 
ärztinnen und Hausärzten mit einem PCR-
Test testen lassen. Außerhalb der üblichen 
Öffnungszeiten und am Wochenende ist 
die Bereitschaftspraxis unter 116 117 er-
reichbar. Eine Übersicht zu den verschie-
denen Anlaufstellen ist zudem auf der 
Homepage der KVBW unter coronakar-
te.kvbawue.de zu finden.  
Bei Fragen zum Thema Corona steht 
außerdem das Corona-Bürger-Telefon zur 
Verfügung. Dieses ist von Montag bis Frei-
tag von 8.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 
Uhr, sowie samstags, sonntags und an Fei-
ertagen von 10.00 bis 14.00 Uhr unter der 
Telefonnummer 07321/321-7777 erreich-

bar. Weitere Informationen zum Thema 
Covid-19 sind zudem auf der Corona-    
Homepage des Landkreises Heidenheim 
unter www.info-corona-lrahdh.de/startsei-
te zu finden.

„Babys erster Brei“  
 
Online-Seminar für Eltern von Säuglingen    
Am Mittwoch, 15.12.2021, bietet das 
Forum Ernährung HDH des Landkreises 
Heidenheim von 9.30 bis 11.00 Uhr eine 
Online-Infoveranstaltung für Eltern von 
Säuglingen an. Die BeKi-Referentin der 
Landesinitiative bewusste Kinderernäh- 
rung, Gudrun Künzel, gibt wertvolle Infor-
mationen wie der schrittweise Übergang 
von der Milch zum Brei gut gelingt. Die El-
tern erhalten praktische Tipps zu selbstge-
machten und gekauften Breien sowie 
Informationen zu einem ausgewogenen 
Ernährungsplan eines Kindes im ersten Le-
bensjahr. Während der Veranstaltung geht 
die Referentin gerne auf individuelle Fra-
gen ein. Für dieses Video-Seminar bekom-
men die Interessenten einen Tag vorher per 
E-Mail einen Einladungslink zugeschickt. 
Die Veranstaltung ist kostenlos, Informati-
onsbroschüren werden auf Wunsch im An-
schluss per Post zugesandt. Eine An- 
meldung beim Fachbereich Landwirtschaft 
des Landratsamtes Heidenheim ist bis 
spätestens Montag, 13.12.2021, per E-
Mail unter landwirtschaft@landkreis-hei-
denheim.de erforderlich.

Arbeitsagenturen  
führen 2G-Regel für persönliche 
Gespräche ein 
  
Die Arbeitsagenturen bleiben auch in Zei-
ten hoher Infektionszahlen weiterhin geöff-
net. In den Häusern gelten zum Schutz der 
Kundinnen und Kunden und Kolleginnen 
und Kollegen die üblichen Hygiene- und 
Abstandsregeln.  
Zusätzlich setzen die Arbeitsagenturen ab 
Donnerstag, 25.11.2021, bundesweit die 
2G-Regel um. Für persönliche Gespräche 
ist dann der Nachweis erforderlich, geimpft 
oder genesen zu sein. Es wird empfohlen, 
für diese persönlichen Gespräche mög-
lichst einen Termin zu vereinbaren.  
Kundinnen und Kunden, die nicht geimpft 
oder genesen sind oder keine Auskunft zu 
ihrem Status geben möchten, werden on-
line oder telefonisch beraten oder können 
eine Kurzberatung an einem Notfallschalter 
wahrnehmen.  
Die persönliche Arbeitslosmeldung ist 
auch weiterhin für alle Kundinnen und Kun-
den am Notfallschalter möglich.    
Kundinnen und Kunden können Anlie-
gen online erledigen  
Alle Kundinnen und Kunden können auch 
weiterhin viele alle Anliegen einfach und 
unkompliziert über die digitalen e-Services 
der BA oder telefonisch erledigen.  
Ausführliche Informationen zu den e-Ser-
vices finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.arbeitsagentur.de/eservices    

In den Arbeitsagenturen sind auch weiter-
hin Sonderrufnummern geschaltet.  
Kundinnen und Kunden erreichen die 
Agentur für Arbeit Aalen auch unter: 
07361/575-900    
Weitere Informationen finden Sie auf 
www.arbeitsagentur.de   
Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit 
auf Twitter.

Familien-Bildungsstätte Ulm 
 
Die Familien-Bildungsstätte Ulm bietet fol-
gende Kurse an: 
 
Online: Pubertät - wegen Umbau ge-
schlossen 
Vortrag für Eltern von Kindern zwischen 8 
und 18 Jahre. 
Viele Eltern sorgen sich, wie sie diese Zeit 
mit ihren erwachsen werdenden Kindern 
gut überstehen sollen. Informationen über 
die Veränderungen und Chancen dieser 
Zeit sind eine große Hilfe. Es ist auch gut 
zu wissen, wie man klar und bestimmt ei-
gene Grenzen setzen und dabei die Bezie-
hung zu den Jugendlichen halten und 
erneuern kann. Ermutigendes Erziehen ist 
auch in dieser Phase eine wunderbare 
Möglichkeit, für sich selbst und die Ju-
gendlichen gut zu sorgen. 
Kurs-Nr. 212EB32006 / Mittwoch, 08.12. 
2021, 19.30 - 21.00 Uhr  /  Gebühr € 28,00 
Kursleitung: Friederike Höhndorf 
 
Online: Geschwister haben sich zum 
Streiten gern! 
In der Auseinandersetzung unter Geschwi-
stern und Spielgefährten üben die Kinder 
ihre sozialen Kompetenzen wie Toleranz, 
Behauptung, Akzeptanz, Kompromisse 
schließen, Nachgeben, Mitgefühl, Konflikt-
bewältigung, Zielsetzung, Umgang mit Ge-
fühlen und Abgrenzung untereinander. Die 
Kinder darin zu unterstützen ist für die El-
tern nicht immer einfach. Warum Streitig-
keiten wichtig sind, wie wir die Eifersucht / 
Rivalität unter Geschwistern klein halten 
und mit Geschwister-, Kinderstreit umge-
hen können, ist Inhalt des Abends. Am 
Ende stehe ich Ihnen gern noch für einen 
Dialog zur Verfügung. 
Kurs-Nr. 212EB32010  /  Donnerstag, 09.12. 
2021, 19.30 - 22.00 Uhr  /  Gebühr € 27,- 
Kursleitung: Gertrud Menz 
 
Online: Von der Ruhe zur Kraft - Ent-
spannung mit Märchen in der Vorweih-
nachtszeit 
„Das Märchen ist der große Bruder des 
Traumes“, sagte C.G. Jung. Mit ihren See-
lenbildern können Märchen zur Verarbei-
tung tief verborgener Gedanken beitragen. 
Sebastian Kneipp zählt das Auseinander-
setzen mit Märchen zur „Lebensordnung“. 
Sind wir mit uns selbst im Reinen, fühlen 
wir uns auch deutlich entspannter. Gerade 
zur hektischen Vorweihnachtszeit ist eine 
Entschleunigung Balsam für die Seele. Der 
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Kurs wendet sich an alle, die eine völlig an-
dere Art der Entspannung ausprobieren 
möchten. Das Lauschen eines frei erzähl-
ten Märchens gehört ebenso zu diesen 
Wellnessstündchen wie Klänge, musikali-
sche Momente, Elemente aus Entspan-
nungsverfahren wie z. B. Progressive 
Muskelentspannung oder Atemübungen. 
Kurs-Nr. 212GH43050  /  Donnerstag, 16.12. 
2021, 20.00 - 21.00 Uhr  /  Gebühr € 14,- 
Kursleitung: Ute Kürzinger 
 
Resilienz-Meditation zum Jahresende 
Erleben Sie bei uns mit dem Yogameister 
Andreas Bayer das Resilienz-Konzept der 
Tradition der Meister, denn Resilienz ist 
DAS Thema unserer aktuellen Zeit.  
Aktuell sind wir Menschen ständig mit der 
Notwendigkeit konfrontiert, uns und un-
sere Lebenssituation optimieren zu müs-
sen. Ständige Leistung, ständige Belas- 
tung, ständige Veränderung. 
Resilienz kann einen wichtigen Beitrag zur 
Fähigkeit leisten, sich zu erholen oder auf 
Herausforderungen und Veränderung des 
Lebens zu reagieren. 
Es bedeutet, die konkrete und ganzheitli-
che Förderung von Gesundheit und Wohl-
befinden. Eine der wichtigsten inneren 
Ressourcen ist Achtsamkeit. Es lässt sich 
beispielsweise durch Meditation trainieren. 
Meditation hilft nicht dabei Stress zu be-
seitigen, aber regelmäßiges meditieren hilft 
bei einem besseren Umgang mit Stress.  
Durch die geübte Aufmerksamkeit auf uns 
selbst und Konzentration gelingt es besser, 
auch unter Stress einen ruhigen Kopf‘ zu 
bewahren. Meditation ist nur für Mönche 
und Esoteriker? Fehlanzeige!! Denn regel-
mäßiges Meditieren stärkt nicht nur Ihr 
mentales Immunsystem, sondern wirkt 
sich auch positiv auf Ihren beruflichen Er-
folg aus. 

 Werbung

geöffnet von 7.00 - 12.00 Uhr täglich

Angebot vom 02.12. - 04.12.2021  
Für die Pfanne:Für die Pfanne:  
Rindersteak, T-Bonesteak kg 15,00 € 

Schweineschnitzel kg 5,50 € 

Schweinekotelett kg 5,00 € 

Nackte Bratwurst, Weißwurst 100 g 0,59 € 

Frische Blut- und Leberwurst 100 g 0,70 € 

Frisch vom Kessel:Frisch vom Kessel: 
Bäckle, Bauch, Schulter 100 g 0,70 €  

Für den Hund:Für den Hund: 
Rindfleisch im Mischpaket kg 2,50 €

Stimmen Sie sich bei dieser Meditation 
zum Jahresende aufs neue Jahr ein, besin-
nen Sie sich wieder aufs Wesentliche und 
reflektieren Sie sich und das fast vergan-
gene Jahr. Bei dieser Meditation wollen wir 
gemeinsam mit Ihnen einen meditativen 
Jahresrückblick wagen. 
Kurs-Nr. 212GH43140  /  Sonntag, 12.12. 
2021, 14.30 - 15.30 Uhr  /  Gebühr € 20,- 
Kursleitung: Andreas Bayer 
 

Das Programm der fbs wird nur noch on-
line angeboten und steht nicht mehr als 
gedruckte Version zur Verfügung. 
 
Weitere Kursangebote finden Sie im       
Internet unter www.fbs.ulm.de. 
Kursanmeldungen:  
Familien-Bildungsstätte Ulm, Sattlergasse 6, 
89073 Ulm; Tel. 0731/96286-0; Fax: 0731/ 
96286-20; E-Mail: anmeldung@fbs.ulm.de

 Danksagung

Denken Sie an Ihre Weihnachtsanzeige 

Werbung bringt Erfolg
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... bald ist Weihnachten! 

Darum jetzt schon vorbestellen: 

 • Freiland-Puten und 

 • Weidegänse 

 • Flugenten 
  zur Zeit im Stall, aus bäuerlicher  
   Aufzucht mit hofeigenem Getreide 

Fam. Junginger · (0 73 45) 74 95 
     Lange Straße 34 · SETZINGEN

NM

-------------------------- 
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Niederstotzingen 
Tel. 07325/8721  
Langenau 
Tel. 07345/3555

www.infos-langenau360.de

Bald ist Nikolaus!
Strümpfe für die ganze Familie 

Socken - Kniestrümpfe - Strumpfhosen 
Kuschelsocken - Wollsocken - Skisocken 

Arbeitssocken - ABS Socken - Fun Socken
Immer das Richtige schenken -  

GESCHENK-GUTSCHEIN  

Weiterhin auch Abhol- und Lieferservie möglich! 
Anrufen - Bestellen - Abholen oder Liefern 

               Tel. 07325 / 8721 - Niederstotzingen 
               Tel. 07345 / 3555 - Langenau

Anzeigen informieren

Niederstotzingen Text KW 48.qxp_Niederstotzingen Text KW 42  01.12.21  10:51  Seite 14



Mitteilungsblatt Niederstotzingen · Seite 15 · 48 / 2021

Metzgerei Bernd Schleicher 
Ulmer Straße 5 · 89168 Oberstotzingen 

Telefon (0 73 25) 95 12 29 · Mobil 0176 63187712

feine Mettwurst                                100 g      0,79 € 
Kassler Rücken                              100 g      1,19 € 
Nackte Bratwurst                                     100 g      0,71 €  
Schweinegeschnetzeltes                100 g      1,19 € 
Siedfleisch mit Knochen                    100 g      0,63 € 
Schweinebauch                              100 g      0,65 €   Montag von 16.00 bis 18.00 Uhr, frische Blut- 

und Leberwurst, Kesselfleisch und Sauerkraut  
Auf Bestellung am Samstag ab 11.00 Uhr 

frisch gegrillte Schweinshaxen
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Traumhaft lecker und delikat! 
Schweinegeschnetzeltes           100 g       -,75 € 

Kassler Hals                                     100 g       -,69 € 
Rote Würste                                     100 g       -,72 € 
Zwiebling                                         100 g       -,65 €   

Laible - da weiß man, dass es schmeckt!

Landmetzgerei Laible 
Lange Straße 83 · 89129 Langenau
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